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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §68 Abs1;

EStG 1988 §68 Abs5;

Rechtssatz

Pauschalierte Zulagen können begünstigt besteuert werden. Dafür müssen aber vorher über eine längere Zeit

Aufzeichnungen geführt worden sein, aus denen sich die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden und die Tatsache, dass

die Arbeit überwiegend unter Umständen erfolgt, die eine erhebliche und zwangsläu;ge Verschmutzung des

Arbeitnehmers und seiner Kleidung bewirken, ergeben, es sei denn, das Überwiegen wäre schon im Hinblick auf die

erwiesene Art der Berufstätigkeit evident. Für daran anschließende Lohnzahlungszeiträume ist nur mehr

nachzuweisen, dass sich die Verhältnisse nicht geändert haben (Hinweis Hofstätter/Reichel, EStG 1988, § 68 Tz 3.5).
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